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Auf ein Wort

trotz aller finanziellen Unwägbarkei-
ten in den nächsten Jahren arbeiten
wir in der Stadtverwaltung intensiv an
Zukunftsprojekten. So ist es aus unse-
rer Sicht wichtig, unbedingt wieder in
das Stadtsanierungsprogramm des
Freistaates aufgenommen zu werden.
Seit Anfang der 1990er Jahr sind aus
den verschiedenen Förderprogram-
men bis heute rund 18 Mio. € Förde-
rung in die Lommatzscher Altstadt ge-
flossen. Wurden anfangs vor allem pri-
vate Maßnahmen gefördert, haben wir
uns in den letzten Jahren auf kommu-
nale Maßnahmen konzentriert. Ich
denke, die Ergebnisse der Sanierung
können sich sehen lassen. Jeder Besu-
cher ist von unserer hübschen Klein-
stadt inzwischen angetan. 
Das letzte Stadtsanierungsprogramm
läuft mit Abschluss der Sanierung der
Gebäude Frauenstraße 4/6 aus. Bis zum
31. Januar 2023 müssen wir uns daher
für ein neues Stadtsanierungspro-
gramm bewerben. Dafür ist es wichtig,
die zukünftig notwendigen Sanierun-
gen und die Ziele der Stadtentwicklung
in einem neuen Konzept niederge-
schrieben zu haben. Wir haben seit
2020 darüber mit dem Stadtrat schon
mehrfach vorberaten. Der Entwurf des

neuen Stadtentwicklungskonzpetes
mit der genauen Eingrenzung des Ge-
bietes und möglichen umsetzbaren
Maßnahmen soll nun auch der Bürger-
schaft vorgestellt werden. 
Dafür stellen wir das Konzept vom 17.
Oktober bis zum 18. November 2022 in
das Beteiligungsportal der Stadt Lom-
matzsch auf unserer Website ein. Ent-
halten sind Pläne, die Darstellung von
städtebaulichen Missständen, Poten-
ziale und unsere Entwicklungsziele. 
Wer keine Möglichkeit hat, das Kon-
zept digital anzusehen, kann es auch im
Rathaus in diesem Zeitraum zu den
Öffnungszeiten einsehen. Bis zum 18.
November 2022 benötigen wir dazu
auch die Hinweise der Bürger. An-
schließend wird der Stadtrat in öffentli-
chen Sitzung darüber weiter beraten
und über die Anmerkungen diskutie-
ren. Einen Beschluss des Stadtrates be-
nötigen wir möglichst noch bis Mitte
Dezember.  
Aus meiner Sicht sollten wir das zu-
künftige Fördergebiet wieder vergrö-
ßern, da unsere Handlungsbedarfe
nicht mehr konzentriert im Stadtzen-
trum zu finden sind. Insbesondere an
der Königstraße sehe ich für die Förde-
rung von privaten Sanierungsmaßnah-

men bei den großen leerstehenden Ge-
bäuden Handlungsbedarf. Kommunale
Schwerpunkte werden der Gestaltung
und Wegesanierung des Sachsenplat-
zes und die Sanierung des Rathauses
sein müssen. Darüber hinaus wün-
schen wir uns die Weiterentwicklung
der Lommatzscher Promenade als
wichtigen Grünbereich Stadt. Dieser ist
nicht nur für unser Stadtklima gut,
sondern dient auch der Erholung unse-
rer Einwohner. Ziel ist es, in den nächs-
ten 15 Jahren wieder von einem Stadt-
sanierungsprogramm profitieren zu
können, um so auch private und kom-
munale Maßnahmen mit einer mögli-
chen Fördersumme von 66 Prozent un-
terstützt zu bekommen. Allerdings ist
die Konkurrenz unter den Städten da-
für groß und ein erfolgreicher Ausgang
ungewiss. Für eine weiterhin zügige
und nachhaltige bauliche Entwicklung
von Lommatzsch wäre das Programm
aber sehr wichtig. 

Ich lade Sie ein, sich mit dem Entwurf
zu beschäftigen und dazu Ihre Gedan-
ken mitzuteilen. Für Rückfragen stehe
ich gern zur Verfügung. 

Ihre Anita Maaß

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
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14. Oktober 2022

der Stadt Lommatzsch

Neue Folge | 9. Jg.

Der Stadtrat der Stadt Lommatzsch fasste in seiner öffentlichen
Sitzung am 06.10.2022 folgende Beschlüsse: 

n Öffentlich:
Billigungs- und Auslegungsbeschluss zur frühzeitigen Infor-
mation der Öffentlichkeit und der frühzeitigen Beteiligung der
Träger öffentlicher Belange (TÖB) zum Vorentwurf des Bebau-
ungsplanes Wohnprojekt „Am Rodeland“ in der Fassung vom
31.08.2022
Der Stadtrat billigte den Entwurf des vorhabensbezogenen
Bebauungsplans (VEP) Wohnprojekt „Am Rodeland“ in der
Fassung vom 31.08.2022 bestehend aus der Planzeichnung, dem
Vorhabenplan und der Begründung inkl. Anlagen. 
Der Stadtrat beschloss mit Beschluss Nr. 458-57/2022 die früh-
zeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit und die frühzeitige Be-
teiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB) zum Entwurf des
Bebauungsplanes gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB.
Die Stadtverwaltung wurde beauftragt, die öffentliche Ausle-
gung im Amtsblatt bekanntzumachen sowie die Bekanntma-
chung und die auszulegenden Unterlagen zusätzlich auf der In-
ternetseite der Stadt einzustellen und über das Zentrale Beteili-
gungsportal Sachsens zugänglich zu machen. Darüber hinaus
sind die Behörden, Nachbarkommunen und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange per Anschreiben zu beteiligen.
Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 13, Ja-Stimmen: 12, Nein-Stimmen: 1 
Beschluss-Nr. 458-57/2022

Vergabe zur Erneuerung der Ortsbeleuchtung im Zuge des
Breitbandausbaus und der Verkabelung des Niederspan-
nungsnetzes in der Ortslage Zöthain
Der Stadtrat beschloss, die Errichtung einer Straßenbeleuch-
tungsanlage (SB-Anlage) mit Funkrundsteuerung in der Orts -
lage Zöthain an die SachsenEnergie AG zu vergeben. 
Es erfolgt ein Mittelvorgriff in das Haushaltsjahr 2023. Der
Stadtrat verpflichtete sich, die Mittel im Haushalt 2023 einzu-
stellen.
Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 13, Ja-Stimmen:  13
Beschluss-Nr. 459-57/2022

Kommunales Energiemanagement 
1. Beschluss zur Einführung
2. Abschluss Zweckvereinbarung mit der Stadt Nossen
Der Stadtrat beschloss den Aufbau/die Erweiterung und den be-
absichtigten kontinuierlichen Betrieb eines Energiemanage-
ments.

Außerdem beschloss der Stadtrat, die Mandatierende Zweckver-
einbarung gemäß § 71 Abs. 2 des Sächsischen Gesetzes über kom-
munale Zusammenarbeit (SächsKomZG) mit der Stadt Nossen
abzuschließen.
Die Stadt Lommatzsch beauftragte die Stadt Nossen, einen
Förderantrag zu stellen, eine auf den Förderzeitraum von drei
Jahren befristete Projektstelle zu besetzen, den Aufbau/die Er-
weiterung des Energiemanagements zu organisieren und den
kontinuierlichen Betrieb sicherzustellen. Über den Einfüh-
rungsprozess und die Ergebnisse ist der Lommatzscher Stadtrat
regelmäßig zu unterrichten.
Abstimmungsergebnis:
Anwesend:  13, Ja-Stimmen: 11, Nein-Stimmen: 1, Enthaltungen: 1 
Beschluss-Nr. 460-57/2022

Bebauungsplan „Gewerbegebiet Mertitzer Straße“ Lom-
matzsch – Abwägungsbeschluss
Der Stadtrat hat die während der Beteiligung der Öffentlichkeit,
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange vorge-
brachten Einwände, Hinweise und Anregungen zum Entwurf
des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Mertitzer Straße“ Lom-
matzsch in der Fassung vom 21.01.2022 geprüft. Der Abwä-
gungsvorschlag wurde in allen Punkten beschlossen. 
Abstimmungsergebnis:
Anwesend:  13, Ja-Stimmen:  13
Beschluss-Nr. 461-57/2022

Bebauungsplan „Gewerbegebiet Mertitzer Straße“ Lommatzsch
– Satzungsbeschluss
Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Mertitzer Straße“
Lommatzsch in der Fassung vom 21.01.2022 mit redaktionellen
Änderungen vom 03.08.2022, bestehend aus den Teilen A –
Planzeichnung und B- Textliche Festsetzungen – wurde auf der
Grundlage des § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.
Gleichzeitig wurde die Begründung einschließlich Umweltbe-
richt zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Mertitzer Straße“
Lommatzsch in der Fassung vom 21.01.2022 mit redaktionellen
Änderungen vom 03.08.2022 gebilligt. 
Abstimmungsergebnis:
Anwesend:  13, Ja-Stimmen:  13
Beschluss-Nr. 462-57/2022

Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 Abs. 1
BauGB
Hier: Errichtung Stahlgittermast für Mobilfunkstation, Flur-
stück 1043/13 Gemarkung Lommatzsch
Der Stadtrat erteilte das gemeindliche Einvernehmen nach § 36

n Bekanntmachung der Beschlüsse des Stadtrates Lommatzsch
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Abs. 1 BauGB zu oben genanntem Vorhaben.
Abstimmungsergebnis:
Anwesend:  13, Ja-Stimmen:  11, Nein-Stimmen: 1, Enthaltungen: 1
Beschluss-Nr. 463-57/2022

Beschluss zum Verzicht auf die Aufstellung eines Rechen-
schaftsberichtes bis zum Jahresabschluss 2020
Der Stadtrat beschloss, aus Vereinfachungsgründen auf die Auf-
stellung eines Rechenschaftsberichtes bis zum Jahresabschluss
2020 zu verzichten.
Abstimmungsergebnis:
Anwesend:  13, Ja-Stimmen:  13
Beschluss-Nr. 464-57/2022

Beschluss zum Verkauf des Flurstückes Nr. 168/1 der Gemar-
kung Daubnitz
Der Stadtrat beschloss, das Flurstück Nr. 168/1 der Gemarkung
Daubnitz zu verkaufen. Die Kosten des Verfahrens trägt der
Käufer.
Abstimmungsergebnis:
Anwesend:  13, Ja-Stimmen:  13
Beschluss-Nr. 465-57/2022

Zusammenarbeit im Archivwesen – Abschluss einer manda-
tierenden Zweckvereinbarung mit der Stadt Nossen
Der Stadtrat beschloss, die Mandatierende Zweckvereinbarung
gemäß § 71 Abs. 2 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zu-
sammenarbeit (SächsKomZG) mit der Stadt Nossen abzuschlie-
ßen. Die Stadt Lommatzsch beauftragt damit die Stadt Nossen
mit der Restrukturierung und Betreuung des Kommunalar-
chivs, d. h. fachliche Betreuung und Führung des Archivs.
Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 13, Ja-Stimmen:  9, Nein-Stimmen: 4
Beschluss-Nr. 466-57/2022

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
des Lommatzscher Anzeigers: 

20. Oktober 2022

Erscheinungstermin: 

28. Oktober 2022

Öffentliche Bekanntmachung

n Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Wohnprojekt „Am Rodeland“

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit zum Vorent-
wurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (§ 12 BauGB)
Wohnprojekt „Am Rodeland“ in der Stadt Lommatzsch
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Wohnprojekt „Am Rode-
land“ in der Fassung vom 31.08.2022 wird gemäß § 3 Abs. 1
BauGB öffentlich ausgelegt um die Bevölkerung über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der Planung und die voraussichtli-
chen Auswirkungen zu unterrichten.
Das Plangebiet des Bebauungsplanes umfasst mit einer Gesamt-
größe von ca. 4.100 m² den Bereich unmittelbar hinter der vor-
handenen Wohnbebauung entlang der Straße am Rodeland.
Westlich und nördlich wird der Bereich durch die Kleingarten-
anlage „Bergfrieden“ des Kleingartenverein Lommatzsch e.V. be-
grenzt. Die Fläche wird aktuell als Weidefläche genutzt.
Der Geltungsbereich erstreckt sich über Teile des Flurstücks 473
der Gemarkung Lommatzsch. Die Erschließung erfolgt über die
öffentlich gewidmete Fläche des Straßenstichs „Am Rodeland“
(Flurstück 504/r, Gemarkung Lommatzsch)
Der dargestellte Ausschnitt der Planzeichnung verdeutlicht die
Lage des Plangebietes.

Zu den Planunterlagen des Vorentwurfes (Stand: 31.08.2022) ge-
hören die Planzeichnung (Teil A), die textlichen Festsetzungen
(Teil B) mit den Nachrichtlichen Übernahmen und Hinweisen
(Teil C), der Vorhaben- und Erschließungsplan (Teil D) sowie die
Begründung und folgende Anlagen:

Umweltbericht (31.08.2022)
Baugrunderkundung und Gründungsempfehlung (08.03.2022)
Planunterlagen Hochbau (05/2022)
Die öffentliche Auslegung erfolgt unter Beachtung des Pla-
nungssicherstellungsgesetz (PlanSiG). Gemäß § 3 Abs. 2 PlanSiG
wird der Vorentwurf des Bebauungsplanes Wohnprojekt „Am
Rodeland“ in der Fassung vom 31.08.2022 mit dem dazugehöri-
gen Vorhaben- und Erschließungsplan sowie der Begründung
inkl. Anlagen in der Zeit vom 24.10.2022 bis 25.11.2022 im Inter-
net auf der Homepage der Stadt Lommatzsch sowie dem Beteili-
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gungsportal des Landes Sachsen unter den folgenden Links zu-
gänglich gemacht: http://www.lommatzsch.de
https://buergerbeteiligung.sachsen.de
Als zusätzliches Informationsangebot gemäß § 3 Abs. 2 PlanSiG
liegen unter Beachtung der aktuellen Coronaschutzbestimmun-
gen die vollständigen Unterlagen zum Vorentwurf des Bebau-
ungsplanes im Zeitraum der Offenlegung in der Stadtverwal-
tung Lommatzsch, Am Markt 1, 01623 Lommatzsch im Rahmen
der aktuellen Öffnungszeiten aus. Zur Einsichtnahme wird um
eine telefonische Terminvereinbarung unter 

Telefon: 035 241 / 540-40
gebeten. Ansprechpartner für die Planung ist Frau Siebenlist. In
begründeten Fällen besteht die Möglichkeit, die Unterlagen zu
versenden.
Während der öffentlichen Auslegung wird jedermann die Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung sowie zur Stellungnahme
gegeben. Auch Kinder und Jugendliche sind der Teil der Öffent-
lichkeit im Sinne des § 3 BauGB. Stellungnahmen können von je-
dermann während der Auslegungsfrist per E-Mail, schriftlich
oder zur Niederschrift unter Stadt Lommatzsch, Am Markt 1,

01623 Lommatzsch bzw. info@lommatzsch.de vorgebracht wer-
den.
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen, die nicht
fristgerecht abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, so-
fern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Be-
bauungsplans nicht von Bedeutung ist.
Auch kann eine Mitteilung über das Abwägungsergebnis nur zu
den Stellungnahmen erfolgen, bei denen die Anschrift des Ver-
fassers lesbar beigefügt ist. Die verbindliche Mitteilung über das
Abwägungsergebnis erfolgt nach dem Abwägungs- und Sat-
zungsbeschluss im Stadtrat.

Lommatzsch, 14.10.2022

Dr. Anita Maaß
Bürgermeisterin 

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
09. März 2018 (SächsGVBl. S. 62 ff.), zuletzt geändert durch Art. 2
des Gesetzes vom 16.Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 722) i.V.m.
§ 15 des Sächsischen Gesetzes über Kindertageseinrichtungen
(SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai
2009 (SächsGVBl. S. 225), zuletzt geändert durch Art. 13 des Ge-
setzes vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) hat der Stadtrat der
Stadt Lommatzsch in seiner Sitzung am 22.09.2022 folgende Sat-
zung beschlossen:

Festlegung der Elternbeiträge ab 01.01.2023            
Gemäß § 11 Kindertagesstättensatzung der Stadt Lommatzsch
                                                                                                        
                                    Betreuungs-      Kinder in                 Kinder  
                                    zeit                        Familien/                Alleiner
                                                                   Gemeinschaf-       -ziehender
                                                                   ten in €                    in €

Kinderkrippe                                                                           
1. Kind                        10 h                    318,06                      299,39
2. Kind                                                    248,06                      224,73
ab 3. Kind                                                   0,00                          0,00
                                                                                
1. Kind                           9 h                    286,25                      269,45
2. Kind                                                     223,25                      202,25
ab 3. Kind                                                   0,00                          0,00
                                                                                
1. Kind                           6 h                    190,83                      179,63
2. Kind                                                     148,83                      134,83
ab 3. Kind                                                   0,00                          0,00
                                                                                
1. Kind                       4,5 h                    143,13                      134,73
2. Kind                                                     111,63                       101,13
ab 3. Kind                                                   0,00                          0,00

Kindergarten                                                                                       
1. Kind                        10 h                     181,78                       171,85
2. Kind                                                    144,45                      133,78
ab 3. Kind                                                   0,00                          0,00
                                                                                
1. Kind                           9 h                    163,60                      154,60
2. Kind                                                    130,00                      120,40
ab 3. Kind                                                   0,00                          0,00
                                                                                
1. Kind                           6 h                    109,07                      103,07
2. Kind                                                       86,67                        80,27
ab 3. Kind                                                   0,00                          0,00
                                                                                
1. Kind                       4,5 h                      81,80                        77,30
2. Kind                                                       65,00                        60,20
ab 3. Kind                                                   0,00                          0,00
                                                                                
Hort                                                                       
1. Kind                           7 h                    105,43                      100,18
2. Kind                                                       86,76                        80,93
ab 3. Kind                                                   0,00                          0,00
                                                                                
1. Kind                           6 h                      90,37                         85,87
2. Kind                                                       74,37                         69,37
ab 3. Kind                                                   0,00                          0,00
1. Kind                           5 h                       75,31                         71,56
2. Kind                                                       61,98                         57,81
ab 3. Kind                                                   0,00                          0,00
Mehrbetreuungskosten: 3,69 €/angef. Stunde           
                                                                                                        
Beschluss des Stadtrates vom 22.09.2022                     
Ausgefertigt Lommatzsch, den 23.09.2022                  
Beschluss-Nr. 449-56/2022                                                 

Dr. Anita Maaß, Bürgermeisterin

n Satzung zur 7. Änderung der Satzung der Stadt Lommatzsch über die Betreuung
von Kindern und zur Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten
in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege
(Kindertagesstättensatzung)
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n Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO zur Geltendmachung
der Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften
und zu den Rechtsfolgen

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekom-
men. Dies gilt nicht, wenn:
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt

ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzungen ver-
letzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
       a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet

hat oder
       b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften

gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sach-
verhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist je-
dermann diese Verletzung geltend machen.

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils gültigen Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 08.09.2022
folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§  1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden
Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem 
– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 14.012.290,00 EUR
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 14.574.350,00 EUR
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf - 562.060,00 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 0,00 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 EUR
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 0,00 EUR
– Gesamtergebnis auf -  562.060,00 EUR
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf 0 EUR 
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf   0 EUR
– Betrag der Verrechnung  eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72

Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 852.400,00 EUR 
– Betrag der Verrechnung  eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72

Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0 EUR
– veranschlagtem Gesamtergebnis auf 290.340,00 EUR

im Finanzhaushalt mit dem
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 13.181.990,00 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                            13.085.850,00 EUR
– Zahlungsmittelüberschuss oder- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der    

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  96.140,00 EUR
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                  1.221.000,00 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                  2.357.600,00 EUR
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                 -1.136.600,00 EUR 
– Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss

oder -fehlbetrag aus  laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der 
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 1.040.460,00 EUR

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                   0,00 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                379.500,00 EUR
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 379.500,00 EUR
– Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf                                    - 2.696.951,00 EUR
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
wird auf                                                                                                                                                                                                    0,00 EUR
festgesetzt.

n Öffentliche Bekanntmachung der
Haushaltssatzung der Stadt Lommatzsch für das Haushaltsjahr 2022
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszah-
lungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten  (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf
1.133.600,00 EUR festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird
auf 1.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 v. H.
Gewerbesteuer auf 400 v. H.

§ 6
Die Stadt Lommatzsch macht vom Wahlrecht gemäß § 88b Abs. 1 SächsGemO Gebrauch und verzichtet auf die Aufstellung eines Ge-
samtabschlusses im Haushaltsjahr 2022.

Stadt Lommatzsch, den 04.10.2022

Dr. Maaß, Bürgermeisterin 

n Veröffentlichung        
Es wird gemäß § 76 SächsGemO öffentlich bekannt gegeben, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit ihren Be-
standteilen in der Zeit von Montag, den 17. Oktober 2022 bis Dienstag, den 25. Oktober 2022 im Rathaus der Stadt Lommatzsch, Zim-
mer 9, während der Sprechzeiten zur kostenlosen Einsicht durch jedermann niedergelegt ist.
Der Landrat des Landkreises Meißen hat die genehmigungspflichtigen Bestandteile die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2022 mit Bescheid vom 04.10.2022 genehmigt. Darüber hinaus wurden keine Beanstandungen erhoben.

n Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 SächsGemO: hier zur Haushaltssatzung 2022 der Stadt Lommatzsch
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig. Die gilt nicht, wenn:
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
       a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
       b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die

Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann die
Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen
für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

n Termine für die Einwohnerversammlungen mit der Bürgermeisterin

– Montag, den 14.11.2022, 19:00 Uhr, im Rathaus Lommatzsch, Rathaussaal
(für Lommatzsch, Altlommatzsch, Jessen, Schwochau, Rauba, Scheerau, Pitschütz)

– Dienstag, den 15.11.2022, 19:00 Uhr, in Wachtnitz, Bürgerhaus
(für Wachtnitz, Daubnitz, Zöthain, Prositz, Piskowitz, Ickowitz, Zscheilitz, Löbschütz)

– Montag, den 21.11.2022, 19:00 Uhr, in Striegnitz, FFW-Gerätehaus
(für Striegnitz, Barmenitz, Trogen, Grauswitz, Altsattel, Roitzsch, Dörschnitz, Sieglitz, Klappendorf, Lautzschen, Paltzschen)

– Donnerstag, den 24.11.2022, 19:00 Uhr, in Neckanitz, Fachwerkhaus Nr. 5
(für Neckanitz, Poititz, Krepta, Birmenitz, Mögen, Churschütz, Petzschwitz, Wuhnitz, Albertitz, Arntitz, Berntitz, 
Dennschütz, Weitzschenhain, Marschütz)

INFORMATIONEN DER VERWALTUNG
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n Bürgerzettel 

der Stadt Lommatzsch

ich habe am

folgendes festgestellt

genaue Ortsangabe

Name, Anschrift und Kontaktdaten

q Ein stillgelegtes Auto

q Verkehrsschild/Straßenschild beschädigt

q Verkehrsschild falsch eingerichtet

q Hecken und Sträucher behindern die Sicht

q Abfluss im Gewässer behindert

q Parkende Autos auf Geh- und Radwegen

q Straßenbaustelle ungenügend gesichert

q Verunreinigung auf Straßen/Plätzen

q Schuttablagerungen

q Nicht ordnungsgemäß entsorgter Abfall

q Der Kinderspielplatz ist verunreinigt

q Straßenbeleuchtung defekt

q Fahrbahndecke bzw. Bürgersteig defekt

q Hydrant/Kanaldeckel/Gully schadhaft

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe!

Den ausgefüllten Bürgerzettel werfen Sie bitte in den Brief-

kasten der Stadtverwaltung (Stadtverwaltung Lommatzsch

Am Markt 1, 01623 Lommatzsch) oder senden diesen per

Mail an Ordnungsamt@lommatzsch.de

INFORMATIONEN DER VERWALTUNG

Weitere Informationen unter:
www.lommatzsch.de
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n Persönliche Gratulationen 
der Bürgermeisterin

Die Bürgermeisterin wird wie gewohnt zum 80., 85., 90. und danach
jedem weiteren Geburtstag persönlich gratulieren. Auch zur Gol-
den Hochzeit und zu jedem weiteren Ehejubiläum, die in der Stadt-
verwaltung bekannt sind, kommt die Bürgermeisterin gern persön-
lich zur Gratulation. Bitte teilen Sie der Stadtverwaltung mit,
wenn die Jubilare nicht anwesend sind. Telefon: 035241/54041.
Möchten Sie keine Gratulation, beantragen Sie bitte rechtzeitig eine
Übermittlungssperre beim Einwohnermeldeamt. Nach Neufas-
sung des Bundesmeldegesetzes gilt für das Pflegeheim in Lom-
matzsch ein genereller Sperrvermerk. Die Bürgermeisterin erhält
dadurch keine Kenntnis mehr über runde Geburtstage. Die Bürger-
meisterin kommt gern gratulieren, wenn es der Jubilar wünscht.
Hierzu muss er selbst oder sein Bevollmächtigter die Stadtverwal-
tung informieren. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Ihre Stadtverwaltung, Bürgerbüro

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es nicht mehr gestattet,
Alters- und Ehejubiläen sowie Geburten ohne schriftliche Ein-
willigung der Jubilare zu veröffentlichen. Aus diesem Grund
müssen wir in unserem Amtsblatt auf die gewohnte Veröffentli-
chung leider verzichten.
Sollten Sie die Veröffentlichung Ihres Alters- oder Ehejubiläums
sowie der Geburt Ihres Kindes wünschen, senden Sie bitte das
unten aufgeführte Formular ausgefüllt an die Stadtverwaltung
Lommatzsch zurück. Gebühren werden nicht erhoben.

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von 
Geburten, Alters- und Ehejubiläen

Ich bin einverstanden, dass beginnend ab meinem 70. Ge-
burtstag Jubiläen aller fünf Jahre veröffentlicht werden
dürfen. Dies gilt auch für Ehejubilare ab 50. Hochzeitstag,
wobei beide Ehegatten zustimmen müssen.

Ich bin damit einverstanden, dass die Geburt meines/unse-
res Kindes veröffentlicht werden darf.

Die Bürgermeisterin der Stadt Lommatzsch wird von mir er-
mächtigt, Daten aus dem Einwohnermelderegister der Stadt
Lommatzsch für die Veröffentlichung der Jubiläen zu nutzen.
Mir ist bekannt, dass ich dieses Einverständnis jederzeit wider-
rufen kann.

Name, Vorname

Adresse

Geburtsdatum/ggf. Datum der Eheschließung

Datum, Unterschrift 
(Bei Ehejubilaren, Unterschrift beider erforderlich)

n Veröffentlichung von Alters- und 
Ehejubiläen sowie Geburten

n Unser Lommatzscher Wochenmarkt

n Krautmarkt – Tombola 
Noch immer liegen im Bürgerbüro die Gewinne
mit den Losnummern: 1,  2,  124,  246,  273,  421, 
684 zur Abholung bereit. 
Wir gratulieren allen Gewinnern.

n 20.10.2022 
Gulaschkanone H. Kockisch    verschiedene Suppen
Fa. Merzdorf                                    Backwaren
Fa. Eulitz                                           Obst, Gemüse
Fa. Kirschbaum                              Käse
Fa. Lundström                                Fischwaren
Fa. Laas                                              hausschl. Wurst u. Fleisch
Fa. Licznar                                       Obst, Gemüse
Fa. Löbus                                           Kaffee, Haushaltwaren
Fa. Hüttmann                                 Tücher, Küchenzubehör aus Holz 
                                                              
n 27.10.2022
Gulaschkanone H. Kockisch    verschiedene Suppen
Fa. Merzdorf                                    Backwaren
Fa. Eulitz                                           Obst, Gemüse
Fa. Schumann                                 Eier, Kartoffeln
Fa. Lundström                                Fischwaren
Fa. Laas                                              hausschl. Wurst u. Fleisch
Fa. Licznar                                        Obst, Gemüse
Fa. Weidner                                     Schuhe
Fa. Anders                                        Unterwäsche

Änderungen vorbehalten!

Ihre Marktverantwortlichen Frau Müller, Frau Klose  

INFORMATIONEN DER VERWALTUNG
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AUS DEN EINRICHTUNGEN

Die Schuleinführung war zwar etwas verregnet, aber trotzdem
wieder ein bewegendes Ereignis. Dafür sorgten vor allem die
Kinder der Klassen 4a und 4b, die mit ihren Klassenlehrerinnen
Frau Zins und Frau Schilling den Buchstabenminister auf der
Bühne kräftig unterstützten. Aber auch die Lommatzscher
Spielleute verlagerten kurzerhand ihre musikalischen Klänge in
den Saal des Schützenhauses, der mit Unterstützung des Blu-
menhauses Schwärig festlich geschmückt war. So konnten un-
sere ABC-Schützen ihre Zuckertüten, welche von der Lesbar
fleißig gepackt und gestaltet wurden, mit Stolz in Empfang neh-
men. Allen hier genannten Helfern sowie Frau Kohlmann von
der Stadt, Herrn Heimann, der die Musik bediente, Herrn
Schlechte als Fotograf und allen Mitarbeiter/innen der Grund-
schule sei ein riesiges Dankeschön dafür unsere Kinder der Klas-
sen 1a und 1b lernten die ersten Buchstaben, Wörter und Zahlen
lesen und schreiben.    ausgesprochen! 
Das Schuljahr ist nun schon einige Wochen alt und nach dem
Baubeginn in den Ferien zur Digitalisierung unserer Schule,
konnten die 11 Klassen wieder in ihre Klassenzimmer einziehen.
Auch wenn hier und da noch immer gewerkelt wird, sind wir
froh, dass die aufwändigen Arbeiten ganz knapp und bis zum
letzten Ferientag beendet werden konnten. Nicht zuletzt ver-
danken wir das auch der Organisation des Planers Herr Uhle-
mann von der Firma Teamplan – Ingeneure GmbH Dresden. 
Somit freuen sich alle, dass nach den Herbstferien viele digitale
Medien im Unterricht besser eingesetzt und genutzt werden
können. Die Elektrofirma Wittig sowie die Malerfirma Rühlow
haben da Großes geleistet. 
Herzlichen Dank!

Nun kann die Technik von der Computerfirma CTH Riesa ange-
bracht und installiert werden. Und keine Sorge, unsere grünen
Tafeln, die in altbewerter Weise mit Kreide beschrieben werden,
verschwinden noch nicht aus unseren Klassenzimmern.
Die Lernbedingungen für unsere Kinder in einer so schön ausge-
statteten Schule werden immer besser. Nun wünschen wir uns,
dass die Kinder auch diese Werte schätzen und achten sowie
sorgsam mit ihnen umgehen. 
Auch wünschen wir uns eine Zusammenarbeit mit den Eltern
auf einer Ebene des achtvollen Miteinanders, auch wenn es mal
Probleme gibt. Leider ist der Ton in den letzten Jahren manch-
mal etwas rauer geworden. Schade eigentlich, wo wir doch un-
seren Kindern vorleben sollten, wie man miteinander umgeht.
Zum Glück können wir sagen, dass auch jede Klasse eine Klas-
senlehrerin hat. Das ist in Zeiten des Lehrermangels keine
Selbstverständlichkeit. Die 11 Klassen werden also von genau 11
Lehrerinnen und mir als kommissarische Schulleiterin unter-
richtet. Des Weiteren bilden wir eine Referendarin aus, die bald
ihr Studium abschließen wird. Froh sind wir über die Unterstüt-

zung von zwei Schulassistenten und unseren FSJ-ler Max Kra-
mer. Diese Drei helfen uns, wo sie können und müssen oft dann
einspringen, wenn Not am Mann ist. Nun hoffen wir, dass all un-
sere geplanten Höhepunkte, wie Klassenfahrten, Wandertage,
Lesefest, Sportfest und weitere sportliche Wettkämpfe ohne
Einschränkung stattfinden können.
Am Freitag, 30.09.2022 klingelte es das letzte Mal zum Unter-
richt für unsere Frau Vogt. Nach 43 Dienstjahren als Lehrerin
darf sie nun ihre Freizeit als Rentnerin gestalten. Wie es nun
schon zur Tradition bei uns geworden ist, stellten sich alle
Grundschüler heimlich, still und leise zu einem Spalier im Schul-
haus auf und führten Frau Vogt mit Applaus auf den Schulhof.
Dort bekam sie ein kleines musikalisches Ständchen von allen
Kindern dargeboten und wurde somit gebührend verabschie-
det.  Wir wünschen Frau Vogt ganz viel Gesundheit, um ihr Ren-
terleben in vollen Zügen genießen zu können und bedanken uns
für ihre Unterstützung bis zum Schluss!

K. Dietze

n Die ersten Ferien stehen an, seht her was ein Erstklässler schon alles kann!
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NEUES VON DER FEUERWEHR

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Lommatzsch und
der näheren Umgebung. In der letzen Ausgabe konnten Sie nur
den Artikel zum Feuerwehrfest lesen. Durch einen Übermitt-
lungsfehler wurden leider die Bilder nicht mit verschickt. 
Die schönen Eindrücke zum Feuerwehrfest und zur Teilnahme
an der Lompiade, auf zahlreichen Fotos festgehalten, möchte ich
deshalb in dieser Ausgabe nachreichen. 

n Feuerwehr Lommatzsch:
– Donnerstag, 27.10.2022, 19:00 Uhr:

Gerätehaus – Fahrerausbildung-Gerätekunde-Atemschutz-
unterweisung

– Dienstag, 01.11.2022, 18:00 Uhr: 
Gerätehaus – Fortbildung Ortsfeste Befehlsstelle

n Feuerwehr Striegnitz: 
– Freitag, 28.10.2022, 18:00 Uhr: 

Gerätehaus – Schulung Knoten und Stiche

n Feuerwehr Neckanitz:
– Donnerstag, 27.10.2022, 19:00 Uhr: 

Gerätehaus – Leinen und Knoten

n Feuerwehr Wachtnitz:
– Donnerstag, 20.10.2022, 19:00 Uhr: 

Gerätehaus – Einsatzübung
– Donnerstag, 03.11.2022, 19:00 Uhr:

Gerätehaus – Einsatzübung 

n Einsatz 39-2022: Ölspur
Gegen Freitagmittag, 23.09.2022, um 11:48 Uhr wurden die Ka-
meraden der FW Lommatzsch zu einer Ölspur auf dem Markt in
Lommatzsch alarmiert. Beginnend auf dem Markt zog sich eine
ca. 20 cm breite Spur vereinzelt durch die Stadt. Im Stadtgebiet
wurden 3 etwas größere Verunreinigungen festgestellt, diese
wurden mit Ölbindemitteln abgestumpft und dann mit dem Be-
sen gereinigt und wieder aufgenommen. Der Einsatz konnte
kurze Zeit später beendet werden. 

n Einsatz 40-2022: Baum auf Straße
Ebenfalls am Freitag, 23.09.2022, nur etwa eine Stunde nach
dem „Ölspureinsatz“, um 12:55 Uhr ertönte erneut die Sirene in
Lommatzsch und die Kameraden wurden gleichzeitig über ihr
Funkmeldeempfänger zum nächsten Einsatz alarmiert. Einsatz-
ziel war die S85 zwischen dem Kreuzungsbereich Striegnitz und
der Ortseinfahrt Scherrau. Auf der Fahrbahn in Richtung Scher-
rau befanden sich ein großer abgerissener Ast und fast der halbe
Stamm eines großen Obstbaumes. Bei der Lageerkundung vor
Ort wurden eine Vielzahl von Fahrzeugteilen und ein komplet-
ter Außenspiegel vorgefunden. Ein mögliches verunfalltes Fahr-
zeug war nicht an der Einsatzstelle und auch nicht in der nähe-
ren Umgebung auffindbar. Die mögliche Unfallstelle wurde ab-
gesperrt und gesichert und die Polizei nachalarmiert. 
Nach deren Eintreffen und der Aufnahme des vermeintlichen
Unfalls wurde der Baum und die Teile von der Fahrbahn mit der
Kettensäge beseitigt und die Fahrbahn anschließend beräumt
und gesäubert. Danach, gegen 14:22 Uhr konnten die Kamera-
den den Einsatz beenden und zum Gerätehaus zurück fahren.
[MH]     
www. feuerwehr-lommatzsch.de 

n Termine der Stadtfeuerwehr 
Lommatzsch
und der Ortsfeuerwehren 

n Rufen Sie immer im Notfall die 112!
Denken Sie an die 5 W-Fragen!
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NEUES VON DER FEUERWEHR – IMPRESSIONEN VOM FEUERWEHRFEST
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NEUES VON DER FEUERWEHR – IMPRESSIONEN VOM FEUERWEHRFEST
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LOMMATZSCHER
ANZEIGER

Neue Folge | 9. Jg. | Nr. 20 | 14. Oktober 2022

FREIZEIT UND VEREINE

Stammtisch mit Besuch des ehemali-
gen Geländes der Firma Gotthardt &
Kühne
Ein weiterer Stammtisch im Juli dieses
Jahres führte uns auf das alte Industriegelände der Firma Gotthardt
und Kühne Lommatzsch – nun im Besitz von Andreas Richter,
EDEKA.

Wir durften die alten Gemäuer besichtigen und haben manchen
sensationellen Fund aus vergangenen Zeiten gemacht. Noch gut
erhalten und bei einigen HGV-Mitgliedern in Erinnerung waren die
Arzt- und Waschräume und auch die Werkstätten im Kellerge-
schoss. 

Wenn man den Anfang dieses Artikels liest, wird man vielleicht
neugierig… Was? Der HGV war beim Richter auf dem alten Gelän-
de? Was macht denn der Richter da nun draus?
Tja – ich habe tatsächlich auch ganz lange überlegt, was ich schrei-
ben kann, was es zu erzählen gibt… An unserem Stammtisch-
Abend haben wir gemeinsam philosophiert, was man aus diesem
Gelände alles machen könnte – aber schreiben dazu kann ich leider
nichts. 

Denn es gibt nichts zu schreiben. Die Hallen sind gekauft – aber ei-
nen konkreten Plan dazu gibt es noch nicht. Ideen gibt es viele,
aber definitive Festlegungen keine. Mutig von Herrn Richter, in
solch eine 20.000 m² große Industriebrache mit so viel Geld zu in-
vestieren – finden wir als Unternehmer der Stadt und ziehen den

nNeues vom Handels- und Gewerbeverein Lommatzscher Pflege e.V. 

Hut vor diesem Mann! Er hat es u. a. deswegen gemacht, damit ein
weiterer Schandfleck in unserer Stadt verschwindet und sich Firmen
ansiedeln, die mit ihrem Konzept überzeugen und das Gegenteil
von Großkonzernen sind, die auf großen Gewinn hinsteuern, ohne
etwas für ihren Standort zurückzugeben.  

Ich kann Ihnen also nur so viel verraten – egal was in diesen Hallen
einmal passieren wird, es wird eine Menge Arbeit sein, die da auf
Andreas Richter und sein Team wartet. Wir wünschen viel Unter-
nehmenskraft, die richtige Idee zur richtigen Zeit und ganz viel Er-
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Am 18.08.2022 besuchte die Land-
tagsabgeordnete der CDU Daniela
Kuge unser Vereinszimmer. Sie folgte
meiner Einladung spontan. Aus mei-
ner Trainerzeit beim VFL Meißen
kannte ich sie sehr gut. Sie ist eine
Ehemalige Handballerin von Chemie
Meißen. Zu DDR-Zeiten spielte sie
mit ihrer Mannschaft gegen die Frau-
enmannschaft von Traktor Lom-
matzsch. In unserer hundertjährigen
Handballgeschichte haben wir vieles
dokumentiert. Anfang 1923 vom
Faustball zum Feldhandball. Von der
Gau-Liga bis zur Landes-Liga. Von
der DDR-Liga zur Oberliga, von der
Oberliga Sachsen zur Verbandsliga,
bis heute zur Bezirksliga Sachsen-
Mitte. Viele Urkunden, Wimpel, Plakate, Bilder und Medaillen prä-
gen das Vereinszimmer. Nicht zu vergessen die Traditions- und Ver-
einsfahnen des TVL 1848. Besonders erwähnenswert sind noch die
akribischen Aufzeichnungen von jedem Spieljahr durch unseren
Sportfreund Horst Hölzen. 

Frau Kuge war sehr beeindruckt. Sie wünschte unserem Verein Al-
les Gute und viele sportliche Erfolge. Zum Abschluss ihres Besuches
verewigte sie sich im Gästebuch. Anschließend überreichte ich ihr

nHoher Besuch im Vereinszimmer des SSV Lommatzsch 1923 e. V.

einen Vereinswimpel des SSV. Auch wir vom Verein wünschen Frau
Kuge in ihrer verantwortungsvollen Arbeit Schaffenskraft. 
Aber eine Kuriosität gibt es noch zu berichten. Frau Kuges Schwie-
gervater, der bekannte Uhrmachermeister Manfred Kuge aus Riesa
hat bei Herrn Erich Löbel den Beruf eines Uhrmachers gelernt. In
dem Raum wo jetzt unser Vereinszimmer ist, war der Verkaufsraum
(Laden) von Herrn Löbel. Herr Löbel war an den Anfangsjahren des
„Lommatzscher Handballs“ maßgeblich beteiligt. Beim TVL 1848
war er Schiedsrichter, Übungsleiter und auch im Vorstand des Ver-
eins. So schließt sich der Kreis. 

Atze H.-J. Heuert, Fotos: Ferdi Müller

FREIZEIT UND VEREINE

folg! Und wie Andreas immer so schön sagt: Neid muss man sich
verdienen. Mitglied im Handels- und Gewerbeverein kann jeder
Handeltreibende, Handwerker, Gewerbetreibende einschließlich
Klein- und Mittelindustrie, freiberuflich Schaffende und Führungs-
kräfte in Unternehmen werden.
Ist dir deine Stadt nicht egal – kauf lokal! Mit jedem Einkauf im lo-
kalen Einzelhandel, Handwerks- oder Dienstleistungsbetrieb tragen
Sie dazu bei, dass Lommatzsch attraktiv bleibt! 

MKU für den HGV 
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n Kreis-Derby geht klar an den LSV
Zwei Wochen nach dem zweithöchsten Auswärtserfolg der letzten
fünf Jahre ließ der LSV in Bestbesetzung im ersten Kreis-Derby der
Saison vor leider nur 12 Zuschauern den zweithöchsten Heimerfolg
der letzten fünf Jahre folgen. Erstmals seit der Saison 2015/16 ge-
langen damit zu Saison-Beginn zwei Siege! Gegen die SG Miltitz tat
sich der Gastgeber lediglich in den Doppeln schwer. Sowohl das 1.
Doppel (Rakette/Vanek) als auch das 3. Doppel (Fink/Schönberg)
lagen mit 1:2-Sätzen im Rückstand, drehten die Partien gegen Bor-
kenhagen/Vogt bzw. Hartmann/Baumgart jedoch mit Moral noch
in zwei sehr wichtige 3:2-Erfolge. Die alles entscheidenden fünften
Sätze wurden mit 11:0 bzw. 11:8 relativ sicher gewonnen. Mit
überraschend wenig Problemen erspielten sich Karlovsky/Gerhardt
einen glatten 3:0-Sieg (8, 10, 2) gegen das vermeintlich stärkste
Gäste-Doppel Steinert/Thalmann. Seit April 2019 hatte man in ei-
gener Halle nicht mehr alle Doppel gewinnen können. Wie damals
waren die drei Doppel-Gewinne aber auch nun wieder der Grund-
stein für den Kantersieg. Im oberen Paarkreuz waren der Ex-Lom-
matzscher Borkenhagen und Steinert gegen M. Rakette und J. Va-
nek, die zusammen in 12 Sätzen ganze 56 Punkte abgaben, mei-
lenweit überfordert. Als einziger Lommatzscher blieb D. Gerhardt
ohne Einzelgewinn (je 1:3 gegen Thalmann bzw. Hartmann). Dafür
punktete im mittleren Paarkreuz aber T. Karlovsky: Nach der eben-
so vermeidbaren (nach 2:1-Satzführung) wie unglücklichen (2x
9:11 in den Folgesätzen durch Netzroller) Fünf-Satz-Niederlage ge-
gen Hartmann glückte ihm in seinem 2. Einzel ein 3:1-Erfolg gegen
Thalmann. Erfreuliches gibt es über das untere Paarkreuz zu berich-
ten. Zum 1. Mal seit dem 23.01.2016 gingen dort wieder alle Einzel
an den LSV! M. Fink (10, 6, 9) und T. Schönberg (3, 9, 6) siegten je-
weils ohne Satzverlust gegen den Miltitzer Ersatzmann Vogt. Ge-
gen Monique Baumgart – seit dieser Saison dürfen Damen auch auf
Bezirksebene bei den Herren eingesetzt werden – hatten es beide
schwerer. T. Schönberg entschied den 4. Satz mit 17:15 knapp für
sich und verhinderte somit einen Entscheidungssatz, M. Fink drehte
das Match nach Verlust des ersten Satzes (8:11) noch in einen 3:1-
Sieg (13:11, 13:11, 11:8) – klasse! Nach zwei punktspielfreien Wo-
chenenden steht am 15.10. beim TTV Luchse Riesa das zweite
Kreis-Derby der Saison auf dem Programm. In Riesa war bisher nie
etwas zu holen (zwei Niederlagen aus zwei Spielen). Mit 4:0 Punk-
ten im Rücken wäre es nun aber an der Zeit, diese Bilanz etwas auf-
zubessern – oder nicht?! Die Punkte erkämpften: Martin Rakette
2,5/Jaroslav Vanek 2,5/Tomas Karlovsky 1,5/Dirk Gerhardt 0,5/
Martin Fink 2,5/Tim Schönberg 2,5 

n Punktspielergebnisse
Bezirksklasse:
VfB Hellerau-Klotzsche – Lommatzscher SV 2.   11 : 4
(Punkte: Tino Posselt 1/Henry Eysold 0 / Robert Fink 1/ 
Norbert Rakette 1/Mike Schlegel [E] /René Rakette [E] 0)

2. Kreisliga:
Lommatzscher SV 3. – SV Chemie Nünchritz 2.   9 : 5

1. Kreisklasse:
TTF Riesa 3. – Lommatzscher SV 4.   11 : 3

n Tischtennis  
2. Bezirksliga – Herren, 2. Spieltag:  Lommatzscher SV 1. – SG Miltitz   12 : 3

3. Kreisklasse:
Lommatzscher SV 5. – TuS Coswig 1920 5.   6 : 8

Kreisliga Jungen 19:
Einheit Meißen – Lommatzscher SV   4 : 10

Kreisliga Jungen 15:
Lommatzscher SV – TTF Riesa 1.   2 : 8
Lommatzscher SV – TSV Blau-Weiß Gröditz 1.   2 : 8

Kreiseinzelmeisterschaften 2022: 
LSV-Akteure holen 7x Gold und 4x Silber

Herren – Einzel:                           1.  Platz   –   Martin Rakette
Herren – Doppel:                        2.  Platz   –   Martin Rakette / 
                                                                     Tim Schönberg
Damen – Einzel:                          1.  Platz   –   Luisa Ginzer
Gemischtes Doppel:                    1. Platz    –   Luisa Ginzer/Robert
Fink
Senioren 45 – Einzel:                  1.  Platz   –   Mike Schlegel

                                                2.  Platz   –   Morten Walter
Senioren – Gemischtes Doppel:   2. Platz    –   Mike Schlegel/
                                                                     Sabine Mey 
                                                                     (SV Niederau 1891)
Jungen 11 – Einzel:                     1.  Platz   –   Max Zschau
Jungen 11 – Doppel:                   1. Platz    –   Max Zschau/
                                                                     Victor Lösel (TSV 
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                                                                     Blau-Weiß Gröditz)
Mädchen 19 – Einzel:                  2.  Platz   –   Luisa Ginzer
Mädchen 19 – Doppel:               1. Platz    –   Luisa Ginzer/
                                                                     Jessica Olenizak 
                                                                     (TSV Blau-Weiß 
                                                                     Gröditz)

Mit Max Zschau (Jungen 11),
Luisa Ginzer (Damen), Martin
Rakette (Herren) und Mike
Schlegel (Senioren 45) stellt
der LSV gleich 4 Einzel-Kreis-
meister in den verschiedenen
Altersklassen. Insgesamt 7 Mal
landeten Spieler-innen der Ab-
teilung ganz oben auf dem
Treppchen. Damit wurde eine
Gold-Medaille mehr errungen
als im Vorjahr. Glückwunsch
allen Platzierten!

FREIZEIT UND VEREINE

n Punktspielvorschau
Bezirksklasse – Herren, Gruppe 4 – 5. Spieltag:  Lommatzscher SV
2. – Döbelner SV Vorwärts 2.: Samstag, 22. Oktober – 14:00 Uhr –
Turnhalle Grundschule Rakette

nHandball in Lommatzsch

Am Freitag 30.09.2022: Frauen SSV Lommatzsch – HSG Weißeritztal II   26 : 28
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Wieder einmal standen sich die alten Rivalen in einem Pflichtspie-
gegenüber, und wieder einmal ging der Lommatzscher SV als Sie-
ger vom Platz. Für die „Grün-Weißen“ gibt es einfach am „Kep-
pritz-River“ Nichts zu holen. Wie schon am 20.August zum ersten
Punktspiel wurde es für die Zuschauer ein „Leckerbissen“, wenn
diesmal auch auf andere Art. Und auch die Anzahl der „Gelben“
deutet nie und nimmer auf ein verbissenes, gar unfaires Spiel hin. Es
war ein Pokal-Fight wie er im Buche steht, so ist eben Fußball, so
soll er sein!
Dabei wollte das Spiel zu Anfang so gar nicht richtig in Fahrt kom-
men. Zwar hatte der LSV schon in Minute eins seine erste Möglich-
keit (Abseits) und auch die Gäste kamen mit einem Eckball das ers-
te Mal gefährlich vors LSV-Gehäuse, doch dann gabs auf beiden
Seiten viel Leerlauf. Viel Ballgeschiebe im Mittelfeld, oder dachten
Beide schon an eine Verlängerung, wenig bis keine Torgefahr, keine
Pässe in die Tiefe, na dass kann ja was werden! Auch Standards
wurden auf beiden Seiten vorerst kläglich vergeben. Dabei hatten
die Gäste mit Urgestein Jan Derfert und auch die Lommatzscher mit
Seher und Heinze gute Spezis in ihren Reihen. Und wenn dann mal
in die Tiefe gespielt wurde, neudeutsch nennt man das ja jetzt
Steckpass, vereitelte das nasse Geläuf wie bei Martin Heinze in der
23.Minute den sicheren Abschluß. In der 31. Minute traute sich Ja-
mie Hofmann mit einer Direktabnahme mal was zu, leider ging das
Spielgerät über den Kasten. In der 32.Minute machte er es dann
besser. Der LSV jetzt schnörkellos über Justin Seher zu Jerome
Wolf, dessen präzise Eingabe nimmt Jamie sauber an und vollendet
zum 1:0-führungstreffer. Danach noch zwei gute Möglichkeiten
zum „Nachwaschen“, aber vergeben. Die Gäste hatten in dieser
Zeit „Schwimmfest“, kamen nicht ins Spiel und mussten froh sein
nicht das 0:2 oder gar noch ein 0:3 zu kassieren. In dieser Zeit auch
die „Gelben“ für die Gäste. Für den LSV gabs noch eine Freistoß-
möglichkeit, der Ball von Justin Seher ging aber drüber und der
Kopfball von Clemens Faerber fand auch nicht den Weg ins Tor.
Tom Wünsch im Gäste-Tor hatte bis jetzt einen geruhsamen Nach-
mittag. Das sollte sich ändern.
Teil zwei der Begegnung begann wie der erste endete. Jamie Hof-
mann kam auf dem Geläuf ins straucheln, Clemens Kopfball ver-
fehlte das Ziel wiederum knapp. Jetzt spielten auch die Gäste wie-
der ordentlich mit. So wollten sie sich nicht geschlagen geben, ga-
ben sie auch nicht. Ihre offensive Einstellung ermöglichte den Lom-
matzschern aber Räume. Einen davon nutzte Jerome Wolf, er
scheiterte aber am hervorragend reagierenden Tom Wünsch im
Gäste Tor. Nach einem Eckstoß der Gäste konnte die Lommatzscher
Hintermannschaft nicht rechtzeitig klären, Lukas Jauerka bedankt

n Pokal-Kracher am Keppritz-River!
Lommatzscher SV – Coswiger FV 3:2 (1:0) nach Verlängerung

sich mit dem Ausgleich aus Nahdistanz. Jetzt wurde es aber ein
richtiges Pokalspiel mit allen Ecken und Kanten. Rassig, auch mal
hart, nie unfair, Beide wollten den Sieg und keine Verlängerung.
Zuerst schlug der LSV zu. Schöne Kombination über den rechten
Flügel, Jamie Hofmann bringt den Ball präzise vors Gäste-Tor, Den-
nis Walter netzt zum 2:1 ein. Mann, Dennis was war das denn, wie
ein „Alter“, eiskalt!  Dennis sein erstes Tor in einem Pflichtspiel!
Klasse Junge, hoffentlich ist jetzt der Knoten geplatzt. Sollte er etwa
zum „Match-Winner“ werden? Die Gäste hatten etwas dagegen!
Dann Tumult im LSV-Strafraum, Foulspiel oder Elfer? Lange Unter-
brechung, Gelbe und Rote Karte (Trainer) für die Gäste. Später
dann Freistoß für die Gäste, der Ball wurde immer länger, es ist
schon die Nachspielzeit, drei Minuten drüber, Maxi Weiske steht
goldrichtig, Ausgleich 2:2! Was für ein Finale. Und nun doch,
„Over-Time“, Verlängerung. Beide Teams gehen fast auf dem
„Zahnfleisch“, beide kämpfen, wollen den einen Treffer zum Sieg.
Und den macht der an diesem Tag überragende Jerome Wolf in der
112.Spielminute. War`s das? Noch nicht, denn die Gäste stecken
nicht auf, warum auch, sie fighten bis zur letzten Sekunde. Diesmal
ist aber pünktlich Schluß. Der LSV steht im Achtelfinale! Glück-
wunsch dem Sieger, aber auch den unterlegenen Gästen für dieses
rassige Spiel. Die „Grün-Weißen“ können mit erhobenem Haupt
das Stadion verlassen! Und die Lommatzscher, sie freuen sich über
einen Sieg der mehr ist als nur der Einzug ins AF, ein Sieg der Moral,
auch mit dieser Besetzung, weiter so Jungs! 

Die Besetzung:
Christopher Huber, Florian Wohlfahrt, Paul Klose(Leon Gott-
schalk), Jamie Hofmann, Martin Heinze, Dennis Walter(Marcel
Merkelt), Justin Seher, Marc Brehm(Daniel Siebenlist), Markus
Metze, Jerome Wolf, Clemens Faerber
Rennert
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Es ist nun wirklich in greifbare Nähe gerückt, das närrische Treiben
steht auch in unserem Städtchen wieder mit an. Nach einem wun-
dervollen Sommernachtsball und einer herrlichen warmen Ferien-
und Urlaubszeit, geht es nun mit vielen Ideen und Gedanken im
Kopf an die neuen Aufgaben.
Zwischendurch hatten unsere Funkengarden schon einen riesigen
Erfolg zu feiern. Sie waren Teil der größten Funkengarde der Welt,
die sich am Sonntag, den 25. September in Dresden auf dem Thea-
terplatz ein Stelldichein gaben und gemeinsam nach einer vorher
ausgearbeiteten Choreographie getanzt hatten.
Über 1.000 Mädchen und zum Teil auch Herren, hatten den Welt-
rekord aufgestellt. Alles natürlich unter streng notarieller Aufsicht
und mit vielen Helfern aus den unterschiedlichsten Faschingsverei-
nen und Carneval Clubs. Um den Rekord zu erzielen bedurfte es al-
lerdings monatelanger mühseliger Arbeit. Unsere Gardetrainerin
Doreen Grübler, ihr gilt besonderer Dank, hatte sich die Arbeit und

Mühe gemacht und die per Video zugesandte Choreographie den
Mädchen beigebracht. Ein großes Dankeschön auch den Eltern, Be-
treuern und Mitgliedern, die unsere Mädchen in Dresden mit un-
terstützt haben. Durch das Förderprogramm Jugend konnte die
Aktion erfolgreich getragen und veranstaltet werden.
Nun geht es aber in Richtung Eröffnung der Fünften Jahreszeit. Ge-
meinsam wollen wir am 11.11. um 18:11 Uhr den Rathausschlüssel
von unserer Bürgermeisterin in Empfang nehmen. Das alles, wie es bei
uns schon Tradition ist, mit Musik der Lommatzscher Spielleute, einem
kleinen Programm des LCC und vielen Köstlichkeiten nebenher.
Gefeiert wird auf dem Vorplatz des Rathauses und sicher ist Petrus,
der ja auch ein wenig Karnevalist ist, uns Narren hold und lässt den
Regen einfach in den Wolken.

Sportler Helau
Lommatzscher Carneval Club e.V.

nDie fünfte Jahreszeit wirft Ihre Schatten voraus
Der LCC wieder mit am Start

SONSTIGES

Zum diesjährigen letzten Veteranentreff in Neckanitz war
der Lommatzscher Rechtsanwalt Renè Kuball zu Gast.
Dabei drehte sich alles um Vorsorgevollmacht und Pa-
tientenverfügung.
Die Fähigkeit, Eigenständig zu denken und handeln,
schenkt unserem Leben wertvolle Freiheit. Doch was,
wenn ein Unfall oder eine Krankheit diese Fähigkeiten
beeinträchtigt? Für den Fall, dass ein Mensch nicht mehr
in der Lage ist, seinen Willen auszudrücken oder auszu-
üben, gibt es spezielle rechtliche Dokumente, mit denen
er für diese Situationen vorsorgen kann. Die Vorsorge-
vollmacht und die Patientenverfügung. Beide Dokumen-
te helfen dabei, selbstbestimmt zu bleiben. Doch was ge-
nau regeln die Vollmachten und worin unterscheiden sie
sich? Über all diese Fragen gab es Erläuterungen und
Hinweise. Natürlich wurde auch an Kaffee und Kuchen
gedacht. Im Namen der Teilnehmer ein Dankeschön an
Herrn Kuball und auch ein großer Dank an die LESBAR,
welche die Treffen mit Bravur organisiert. GS

n Letzter Seniorentreff für dieses Jahr in Neckanitz
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Der Monat Oktober bietet an jedem Samstagvormittag wieder die
Möglichkeit sich mit frischen Gemüse bzw. mit Einkellerungs- Pro-
dukten zu versorgen.
Im Angebot ist so gut wie alles was jetzt an Gemüse geerntet wer-
den kann, wie Kohl, Pastinaken, Rote Bete, Rettiche, Kartoffeln,
Sellerie, Kohlrabi und Kürbisse und noch einiges mehr.
Die Hofaktion findet jeden Sonnabend im Oktober von 09:00 bis
12:00 Uhr in Leuben an der Bahnhofstraße statt.
Darüber hinaus werden auf dem Hof des Wohngrundstückes in
Leuben Bahnhofstraße 41, jeden Wochentag Gemüse auf Basis
„Kasse des Vertrauens“ angeboten.
GS

nHofverkauf bei Gartenbau Beuchler in Leuben
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Am Freitag, dem 30. September war die Eröffnung dieses Stütz-
punktes auf der Schützenstraße in der Versicherungsagentur Lutz
Proschmann.
Gemeinsam mit Joachim Zehme, dem Erbauer des Marktbrunnens
gestaltet Herr Proschmann in seiner Agentur ein Kunstschaufenster.
Proschmann, welcher auch Stadtrat der Freien Wähler ist, hat mit
Joachim Zehme eine Spendenaktion ins Leben gerufen.
25 Spendenbüchsen aus Blumentöpfen gefertigt und bemalt von
Zehme sollen nun in Geschäfte und bei Gewerbetreibende verkauft
werden und für Kleingeldspenden genutzt werden.
Das große Ziel ist es, in den Sammelbüchsen jeweils zwei Kilo-
gramm Münzen zu sammeln, insgesamt einen Zentner…
Das Kunstschaufenster wurde größtenteils mit Bildern aus dem
Projekt „Kirche und Kunst“ die J. Zehme an verschiedenen Schulen
durchführt.
GS

n Kunst- und Kulturfonds-Stützpunkt Schützenstraße

Fairer Einkaufen. Besser Essen.
Marktschwärmer bringen die besten Lebensmittel aus der Region
in Deine Stadt. Saisonal, fair hergestellt, immer lecker! Über 80.000
Menschen sind schon Marktschwärmer – weil sie wissen wollen,
wo ihr Essen herkommt und was drinsteckt. Ab Frühjahr 2023 wird
es auch eine Marktschwärmerei in Lommatzsch geben. Im Schüt-
zenhaus treffen sich dann jeden Freitag 16.30 bis 18.00 Uhr auf ei-
nem kleinen
„Wochenmarkt“ Erzeuger und „Schwärmer“, die ihren vorher
online bestellten Wocheneinkauf abholen. Ein paar der Vorteile von
Marktschwärmer:
 Du bekommst frische, saisonale Lebensmittel, die wirklich aus

Deiner Region stammen. Für Lommatzsch bedeutet das, dass
die Lebensmittel vom Hof, auf dem sie erzeugt bzw. geerntet
wurden, bis auf den Markt im Schnitt 30 km zurückgelegt ha-
ben.

 Du verpflichtest Dich zu nichts, sondern kaufst nur wann und
wo- rauf Du Lust hast. Du kannst deinen Warenkorb nach Be-
darf online füllen und gleich bezahlen.

 Du triffst die Menschen, die Dein Essen machen. Mehr Transpa-
renz und Vertrauen geht nicht. Die Landwirte und Bauern sind
persönlich vor Ort, um die Lebensmittel an dich zu übergeben.

 Du unterstützt faire Preise für Erzeuger und eine nachhaltige

nMarktschwärmer (im Aufbau) in Lommatzsch

Lebensmittelproduktion. Es gibt keinen Preisdruck wie im
Supermarkt und keinen Zwischenhändler.

Was kosten gute, frische Lebensmittel #vonhier eigentlich? Zuviel?
NEIN! Die Lommatzscher Marktschwärmer haben gezeigt, dass ein
Einkauf mit allem, was man in einer Woche verbraucht, auch mit
regionalen Produkten funktioniert! Verlost wurde ein Korb prall ge-
füllt mit frischen Lebensmitteln umliegender Höfe wie Rindersala-
mi, Rinderknacker und geräucherter Gouda vom Bauernhof Bütt-
ner (Blankenstein), frisches Gemüse vom Biohof Bockwitz (Caver-
titz), Kartoffeln vom Biohofgut Klappendorf, Muldentaler Wachtel-
eiern, Quark von der Hofmolkerei Bennewitz uvm.



C

M

Y

K

Lommatzscher Anzeiger Nr. 20 | 14. Oktober 2022 | Seite 22

100 JAHRE HANDBALL

nChronik des Handballsports in Lommatzsch 1923 bis 2023

Karl Fröhlich und Gerhard Meyer waren die ersten Sportfreunde, die 1946 mit dem Neuaufbau der Sektion Handball begannen. 
Die Handballer gehörten 1946 der SG Lommatzsch und ab 1950 der BSG Traktor Lommatzsch an.
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n Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinden Lommatzsch – Neckanitz und 
Dörschnitz – Striegnitz im Kirchgemeindebund Meißner Land

Alle Veranstaltungen auf der Grundlage der gültigen Hygienevor-

schriften

n Gottesdienste Lommatzsch-Neckanitz 

und Dörschnitz-Striegnitz

16. Oktober – 18. Sonntag nach Trinitatis

14.00 Uhr       Gottesdienst in Neckanitz

n Gemeindekreise Lommatzsch-Neckanitz

21.10.2022, 20.00 Uhr    Fröhlicher Hauskreis

n Christenlehre: 

1. bis 2. Klasse dienstags 14 bis 15 Uhr

3. bis 4. Klasse dienstags 15 bis 16 Uhr

n Konfi:

7. Klasse: montags 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr,

8. Klasse: mittwochs 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr

Jahreslosung:

Jesus Christus spricht:

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.

Joh. 6,37

KIRCHENNACHRICHTEN

n Öffnungszeiten des Pfarramtes: 

(Döbelner Straße 6, 01623 Lommatzsch)

dienstags: 08.00 bis 12.00 Uhr 

donnerstags: 08.00 bis 12.00 Uhr und 

14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

n Erreichbarkeit: 

– Pfarrer Saft: 035241 829082 oder 035241 829022

– Pfarrer Sureck: 035247-50011 

– Pfarramt/Friedhofsverwaltung: Döbelner Straße 6, 

Telefon: 035241 52242, Fax: 035241 52354

E-Mail: kg.lommatzsch_neckanitz@evlks.de

– Friedhof: 0151 62315508 oder 035241 51301
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